
 

  

S 7 KR 76/01

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Freistaat Bayern
Sozialgericht Bayerisches Landessozialgericht
Sachgebiet Krankenversicherung
Abteilung 4
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
Leitsätze -
Normenkette -

1. Instanz

Aktenzeichen S 7 KR 76/01
Datum 20.06.2001

2. Instanz

Aktenzeichen L 4 KR 132/01
Datum 15.11.2001

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung gegen den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts NÃ¼rnberg vom 20.
Juni 2001 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Streitig ist, ob die Beklagte verpflichtet ist, die Kosten fÃ¼r eine
Mammareduktionsoperation zu Ã¼bernehmen.

Die am 1968 geborene KlÃ¤gerin ist Mitglied der Beklagten. Sie beantragte am
26.05.2000 die KostenÃ¼bernahme einer operativen Brustverkleinerung beidseits.
Die Beklagte lehnte den Antrag nach sozialmedizinischer Untersuchung und
Begutachtung der KlÃ¤gerin durch den Medizinischen Dienst der
Krankenversicherung in Bayern mit Bescheid vom 10.07.2000 ab. Der hiergegen
eingelegte Widerspruch wurde mit Widerspruchsbescheid vom 07.09.2000
zurÃ¼ckgewiesen. Der Widerspruchsbescheid wurde der KlÃ¤gerin durch
Niederlegung am 11.09.2000 zugestellt. Die KlÃ¤gerin erhob hiergegen zur
Niederschrift am 08.03.2001 Klage zum Sozialgericht NÃ¼rnberg. Sie gab dort an,
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sie erhebe die Klage erst jetzt, weil sie sich zunÃ¤chst nicht mit der Beklagten vor
dem Sozialgericht auseinandersetzen wollte. AuÃ�erdem sei sie Ã¼ber lÃ¤ngere
Zeit krank gewesen.

Das Sozialgericht befragte die KlÃ¤gerin zu den GrÃ¼nden der FristversÃ¤umnis
und wies die Klage nach AnhÃ¶rung der Beteiligten mit Gerichtsbescheid vom
20.06.2001 ohne mÃ¼ndliche Verhandlung ab. Die Klage sei unzulÃ¤ssig, weil die
Klagefrist versÃ¤umt worden sei. Die KlÃ¤gerin habe die Klagefrist des Â§ 87 Abs.1
SGG versÃ¤umt. Die Frist habe am 12.09.2000, 0.00 Uhr, begonnen und gemÃ¤Ã� 
Â§ 64 Abs.2 Satz 1 SGG am 11.10. 2000, 24.00 Uhr, geendet. Die erst am
08.03.2001 erhobene Klage sei damit verfristet. Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand gemÃ¤Ã� Â§ 67 Abs.1 SGG kÃ¶nne nicht gewÃ¤hrt werden. Die von der
KlÃ¤gerin genannten UmstÃ¤nde stellten keine HinderungsgrÃ¼nde dar. Die
KlÃ¤gerin habe sich trotz eingehender Belehrung aus freien StÃ¼cken dafÃ¼r
entschieden, zunÃ¤chst keine Klage zu erheben und es sich erst im Jahr 2001
anders Ã¼berlegt. Die ins Feld gefÃ¼hrten gesundheitlichen Probleme seien nicht
annÃ¤hernd geeignet, die KlÃ¤gerin von der rechtzeitigen Erhebung der Klage
abzuhalten. Da die KlÃ¤gerin nicht ohne Verschulden verhindert war, die Klagefrist
einzuhalten, komme es auf ihr weiteres Vorbringen nicht an. Die KlÃ¤gerin legte
gegen dieses Urteil am 25.07.2001 Berufung ein. Sie ist der Auffassung, es mÃ¼sse
trotz VersÃ¤umen der Klagefrist in der Sache entschieden werden.

Die KlÃ¤gerin beantragt sinngemÃ¤Ã�,

den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts NÃ¼rnberg vom 20.06. 2001 aufzuheben
und die Beklagte unter Aufhebung des Be scheides vom 10.07.2000 in der Gestalt
des Widerspruchsbe scheides vom 07.09.2000 zu verpflichten, die Kosten fÃ¼r eine
Mammareduktionsoperation zu Ã¼bernehmen.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Das Sozialgericht habe die Klage zu Recht als unzulÃ¤ssig angesehen, da die
Klagefrist versÃ¤umt worden war. Eine andere Entscheidung sei dem Gericht daher
nicht mÃ¶glich gewesen. Im Termin zur mÃ¼ndlichen Verhandlung am 15.11.2001
erklÃ¤rt sie sich bereit, bei Auftauchen neuer medizinischer Gesichtspunkte erneut
eine KostenÃ¼bernahme fÃ¼r eine Reduktionsoperation zu prÃ¼fen.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der beigezogenen Akte
der Beklagten sowie auf die Gerichtsakten erster und zweiter Instanz Bezug
genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die gemÃ¤Ã� Â§ 151 SGG form- und fristgerecht eingelegte Berufung, deren Wert
des Beschwerdegegenstandes DM 1.000,00 Ã¼bertrifft, ist zulÃ¤ssig.
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https://dejure.org/gesetze/SGG/87.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/87.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/64.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/67.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/151.html


 

Die Berufung ist unbegrÃ¼ndet.

Das Sozialgericht hat im Gerichtsbescheid vom 20.06.2001 zutreffend festgestellt,
dass die Klage unzulÃ¤ssig war, weil die Klagefrist des Â§ 87 Abs.1 SGG versÃ¤umt
war. Dies bestreitet auch die KlÃ¤gerin nicht.

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemÃ¤Ã� Â§ 67 Abs.1 SGG kann nicht
gewÃ¤hrt werden.

Der Senat hÃ¤lt die AusfÃ¼hrungen des Sozialgerichts fÃ¼r zutreffend. Die
KlÃ¤gerin hat die Frist nicht ohne Verschulden versÃ¤umt. Der Senat folgt den
AusfÃ¼hrungen des Sozialgerichts und sieht nach Â§ 153 Abs.2 SGG insoweit von
einer weiteren Darstellung der EntscheidungsgrÃ¼nde ab.

Nachdem sich die Beklagte in der mÃ¼ndlichen Verhandlung ausdrÃ¼cklich bereit
erklÃ¤rt hat, bei Auftauchen neuer medizinischer Gesichtspunkte den Anspruch zu
Ã¼berprÃ¼fen, erÃ¶ffnet sich auf diese Weise fÃ¼r die KlÃ¤gerin unter den
genannten Voraussetzungen die MÃ¶glichkeit einer inhaltlichen Ã�berpÃ¼fung
ihres Anliegens. Der Senat ist hierzu ebenso wie das Sozialgericht aus
formalrechtlichen GrÃ¼nden gehindert.

Die Kostenfolge ergibt sich aus Â§ 193 SGG und entspricht dem Unterliegen der
KlÃ¤gerin.

GrÃ¼nde, die Revision gemÃ¤Ã� Â§ 160 SGG zuzulassen, sind nicht gegeben.

Erstellt am: 27.09.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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